
Tarifvertrag Lungenliga St.Gallen-Appenzell und LKV, gültig ab 01.07.2019 

Anhang 2 Fachpersonal 

Ausbildung, Berufsbezeichnung Bedarfs- Bera- Unterau- Tätig-
abkllrung tung chung+ Be- ketten 

handlung Gerlte-
vertraa 

a. Pflegepersonal FH und HF mit Terti- Ja Ja Ja Ja 
ärausbildung: AKP, GKP, PsyKP, 
KWS, ON II sowie dipl. Pflegefach-
frau/-mann und ON I mit mind. 
2-jähriger Berufserfahrung 

b. Physiotherapeuten FH und HF mit Ja Ja Ja Ja 
Tertiärausbildung und „eidg. Fachaus-
weis Berater für respiratorische Er-
krankungen" oder äquivalenter Ab-
schlüsse und Leistunaen. 

C. Gesundheitsfachleute mit „eidg. Fach- Ja Ja Ja Ja 
ausweis Berater für respiratorische Er-
krankungen". 

d. Gesundheitsfachleute ohne „eidg. Nein Nein Nein Ja 
Fachausweis für respiratorische Er-
krankungen". 

e. Andere Ausbildungen (z.B. Techniker) Nein Nein Nein Ja 

Voraussetzungen: 

1. Gesundheitsfachleute, welche die Anforderungen gemäss Art. 51 KW Schweiz erfüllen, 
sind berechtigt/befugt/befähigt, für den Bereich der respiratorischen Erkrankungen die Be
darfsermittlung vorzunehmen. 

2. Gesundheitsfachleute gemäss Abschnitt c arbeiten mit Ausnahme des Bereichs der respira
torischen Erkrankungen immer unter Aufsicht, Anleitung und Verantwortung einer Pflege
person oder eines Physiotherapeuten gemäss Abschnitt a & b. 

3. Andere und ausländische Berufsabschlüsse werden im Einzelfall auf ihre jeweilige Gleich
wertigkeit geprüft. 
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